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TOP 8: 

Gesetz zur Änderung der Artikel 8 und 39 des Übereinkommens vom 
8. November 1968 über den Straßenverkehr 

Drucksache: 584/16

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Das Übereinkommen vom 8. November 1968 über den Straßenverkehr, das 
sogenannte "Wiener Übereinkommen", ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der 
den Straßenverkehr durch Standardisierung der Verkehrsregeln sicherer machen 
soll. 

Die Regelungen des Wiener Übereinkommens folgen dem Grundgedanken, 
dass jedes Fahrzeug, das sich in Bewegung befindet, einen (Fahrzeug-)Führer 
haben muss. Ausdruck dieses Grundsatzes ist die jederzeitige Beherrschbarkeit 
des Fahrzeugführers über sein Fahrzeug sowie die Beherrschbarkeit des Fahr-
zeugführers mit einer an die Verkehrsverhältnisse angepassten Geschwindig-
keit. 

Vor dem Hintergrund sich stetig weiter entwickelnder technischer Systeme zur 
Unterstützung des Fahrers (Fahrerassistenzsysteme, automatisierte Fahrfunk-
tionen) haben mehrere Vertragsparteien des Wiener Übereinkommens, darunter 
die Bundesrepublik Deutschland, die von der Arbeitsgruppe Straßenverkehrs-
sicherheit bei der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen auf ihrer 68. 
Tagung erarbeitete Änderung des Übereinkommens vorgeschlagen. 

Die Änderung sieht vor, dass Systeme, welche die Führung eines Fahrzeugs 
beeinflussen, als zulässig erachtet werden, wenn diese den einschlägigen tech-
nischen Regelungen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa entsprechen oder die Systeme so gestaltet sind, dass sie durch den 
Fahrer übersteuerbar oder abschaltbar sind. 

Bei den technischen Regelungen handelt es sich um Regelungen der Vereinten 
Nationen im Anhang des in Genf am 20. März 1958 beschlossenen "Überein-
kommens über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Rad-
fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) einge-
baut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegen-
seitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt 
wurden" 
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sowie 

um Regelungen der im Rahmen des in Genf am 25. Juni 1998 beschlossenen 
"Übereinkommens über die Festlegung globaler technischer Regelungen für 
Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) 
eingebaut und/oder verwendet werden können" ausgearbeiteten globalen tech-
nischen Regelungen der Vereinten Nationen. 

Durch die Änderung des Wiener Übereinkommens wird Rechtssicherheit hin-
sichtlich bereits im Verkehr befindlicher Assistenz- bzw. automatisierter Sys-
teme hergestellt und die weitere Entwicklung automatisierter Fahrsysteme 
unterstützt. 

Die vorgeschlagene Änderung wurde von keiner Vertragspartei zurückge-
wiesen. Damit gilt sie nach Artikel 49 des "Wiener Übereinkommens" als ange-
nommen. Die Änderung ist durch die mit Zirkularnote des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen vom 1. Oktober 2015 erfolgte Notifikation abgeschlossen 
und am 23. März 2016 in Kraft getreten. 

Das Wiener Übereinkommen ist durch Vertragsgesetz vom 21. September 1977 
umgesetzt worden. 

Die von der Arbeitsgruppe Straßenverkehrssicherheit bei der Wirtschafts-
kommission der Vereinten Nationen für Europa erarbeitete und mit der 
Notifizierung abgeschlossene Änderung des Wiener Übereinkommens bedarf 
nunmehr zu ihrer innerstaatlichen Umsetzung eines Vertragsgesetzes nach 
Artikel 59 des Grundgesetzes, weil sie sich auf Gegenstände der Bundesgesetz-
gebung bezieht. 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 29. September 2016 den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung unverändert angenommen. 

II. Empfehlung des Verkehrsausschusses 

Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag 
gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht zu stellen. 


